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Bebauungsplan „Gewerbegebiet Scheuernwaldwies“, 
Gemarkung Hohensolms 

 

Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

 

 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

 
1.1. Verkaufsflächen sind nicht zulässig. 

 

1.2. Die gem. § 8 (2) Nr. 3 BauNVO allgemein zulässige Nutzung „Tankstellen“ ist gem. 

§ 1 (9) BauNVO nicht zulässig. 
 

1.3. Die gemäß § 8 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
Inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

• Vergnügungsstätten 
sind gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 

 

2. Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen (§ 9 

(1) Nr. 2a BauGB i. V. m. § 9 (4) BauGB 

 

2.1. Versorgungsstationen, z.B. Trafostationen und Wärmezentralen, dürfen mit einem 

Grenzabstand kleiner als 3,00 m, auch ohne Grenzabstand, errichtet werden. 

 

3. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 (1) 

Nr. 4 BauGB) 

 

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig (§ 12 und § 14 

BauNVO). 

Stellplätze und Carports sowie Nebenanlagen auch außerhalb der überbaubaren 

Flächen zulässig (§ 12 und § 14 BauNVO), wenn zeichnerisch nichts anderes 

festgesetzt ist.  
 

4. Die Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und –

leitungen (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)  

 

Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen nur unterirdisch verlegt werden. 
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5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)  

 

5.1. Private Wege, private PKW-Stellplätze, Garagenzufahrten und Hofflächen sind in 

wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen. Die Versiegelung der Fugen und des 

Unterbaues ist nur zulässig, wenn das auf diesen Flächen anfallende 

Niederschlagswasser auf angrenzenden unbefestigten Flächen des Grundstückes 

versickert wird bzw. in Versickerungseinrichtungen eingeleitet wird. 

 

5.2. Flächen, die nicht mit Hochbauten überbaut werden und die nicht als Stellplätze, 

Zufahrten oder Wege, Terrassen oder Ähnliches benötigt werden, sind unbefestigt 

zu belassen und gemäß HBO gärtnerisch anzulegen. Flächenbefestigungen mit 

Steinen, Kies, Schotter oder ähnlichen Baustoffen sowie flächig verlegte Folien, 

die eine Durchwurzelung nicht zulassen, sind nicht zulässig. 

Der Spritzschutz der Fassaden, z.B. Hausumrandung mit Kiesbett, ist hiervon 

ausgenommen. 

 

6. Bei der Errichtung von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen zu treffende 

bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder 

Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien (§ 9 (1) 

Nr. 23 b BauGB) 

 

Die Außenbeleuchtung darf nicht in die Umgebung abstrahlen. Es sind für Tiere 

störungsarme Leuchtmittel, z.B. LED oder Natriumdampflampen, mit geringem 

Blaulichtanteil bei einer Farbtemperatur ≤ 2.700 Kelvin zu verwenden.  

 

7. Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

 

Für Bepflanzungen sind standortgerechte Laubgehölze zu verwenden. 

Standortfremde Gehölze, z. B. Nadelgehölze, dürfen bis zu max. 10 % der übrigen 

Gehölze gepflanzt werden.  

 

Standortgerechte heimische bzw. Klima verträgliche Gehölze sind z. B.: 

 

Bäume: 

Sommerlinde * Tilia platyphyllos 

Traubeneiche Quercus petraea 

Hainbuche * Carpinus betulus 

Esche *, **, K Fraxinus excelsior 

Feldahorn * Acer campestre 

Stieleiche *, **, K Quercus robur 

Bergahorn **, K Acer pseudoplatanus 

 

und hochstämmige lokale Obstbäume 
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Sträucher: 

Hasel * Corylus avellana 

Weißdorn * Crataegus monogyna u. laevigata 

Salweide Salix caprea 

Hundsrose *, K Rosa canina 

Schlehe Prunus spinosa 

Hartriegel *, K Cornus sanguinea 

Gemeiner Schneeball *, K Viburnum opulus 

 

(* für heckenartige Einfriedigungen geeignet, ** Bäume 1. Ordnung) 

K „Klima verträgliche“ Gehölze (Trockenheit)  

 

8. Gestaltungssatzung nach § 91 (3) HBO i.V.m. § 9 (4) BauGB 

 

Die Dächer der Gebäude dürfen nur mit hellgrauen, grauen, schwarzen und 

anthrazitfarbenen Materialen eingedeckt werden, es sei denn, es wird floristische 

Dachbegrünung (Aufbringen von Substrat bzw. Erde, welche Bewuchs oder 

Bepflanzung zulassen) vorgenommen.  

Glanz- oder edelengobierte (= keram. Überzugsmasse) Dachziegel bzw. 

glänzende Materialien sind unzulässig. 

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind trotz der festgesetzten Dachfarben, 

auch integriert in das Dach, zulässig. 

 

9. Wasserwirtschaftliche Festsetzungen (§ 37 Abs. 4 HWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

 

Mindestens ¼ der Dachflächen sind an eine 5 m³ große Zisterne anzuschließen. 

Das Wasser ist als Brauchwasser zu nutzen. 

Der Überlauf darf an das Entwässerungssystem angeschlossen werden. 

 

10. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 (6) BauGB) und allgemeine Hinweise 

 

10.1. Der Geltungsbereich liegt im Gefahrenbereich zum Wald. 

Wenn eine Gefahr von umstürzenden Bäumen besteht, müssen für bauliche 

Anlagen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen errichtet werden, 

Sicherungsmaßnahmen, zum Beispiel durch verstärkte Statik, getroffen werden.  

Alternativ sind im Rahmen der Fachplanung weitere Möglichkeiten zu erarbeiten. 

Bäume 1. Ordnung, die aufgrund ihrer Nähe zur Bebauung eine Gefährdung 

darstellen können, könnten zum Beispiel durch niedrigere Gehölze ersetzt werden. 

 

10.2. Der Geltungsbereich liegt im Gebiet von zwei erloschenen Bergwerksfeldern, in 

denen das Vorkommen von Erz nachgewiesen wurde. Die Fundstellen liegen nach 

den dem Regierungspräsidium Gießen vorliegenden Unterlagen außerhalb des 

Geltungsbereiches. 
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10.3. Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 

Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 

werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche 

Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 (2) WHG). 

Das Niederschlagswasser soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet 

werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 

entgegenstehen (§ 37 (4) HWG). 

 

10.4. Wenn bei Bauarbeiten organoleptisch auffälliges Material, z.B. Geruch und Farbe, 

anfällt, ist der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Fachdienst Wasser- und 

Bodenschutz zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Das 

Material muss entsprechend der gesetzlichen Vorgaben untersucht und, wenn 

erforderlich, ordnungsgemäß entsorgt werden.  

 

10.5. Wenn bei der Bebauung der Grundstücke während der Baugrubenherstellung 

Grundwasser aufgeschlossen wird und dessen Ableitung erforderlich ist, ist dies 

dem Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Fachdienst Wasser- und 

Bodenschutz, unverzüglich anzuzeigen. 
 

10.6. Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, 

Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, 

Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie, oder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem 

Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu 

schützen (§ 21 (3) HDSchG). 
 

Aufgestellt: 18.04.2024 


